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CTU-Packrichtlinien
Richtlinien für das Packen von Ladung außer Schütt-
gut in oder auf Beförderungseinheiten (CTUs) bei 
Beförderung mit allen Verkehrsträgern zu Wasser 
und zu Lande

Diese Richtlinien sind unentbehrlich für die für das Packen 
und Sichern von Ladung Verantwortlichen sowie für die Per-
sonen, deren Aufgabe es ist, diejenigen auszubilden, die CTUs 
zu packen haben. 

Übung ist wichtig, um den Sicherheitsstandard beizubehalten!

Diese Richtlinien sollen nicht zu Konfl ikten mit bereits vorhan-
denen Bestimmungen, die sich auf die Beförderung von Ladung 
in CTUs beziehen, führen; die vorliegenden Richtlinien sollen 
Bestimmungen nicht ersetzen oder aufheben. Sie erstrecken 
sich nicht auf das Befüllen oder Entleeren von Tankcontainern,    
von ortsbeweglichen Tanks oder von Straßentankfahrzeugen, 
und ebenfalls nicht auf die Beförderung von unverpacktem 
Schüttgut.
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...
Die richtige Auswahl, 

Konstruktion sowie 
Beschaffenheit der 

Verpackung ist für einen 
schadenfreien Transport von 
gleich hoher Bedeutung wie 

die Anforderungen an die 
Ware selbst. 

Manche Verpackungen 
erfüllen häufi g nicht die an 

sie gestellten Anforderungen, 
so dass sie den 

mechanischen, klimatischen, 
biotischen und chemischen 

Belastungen während des 
Transportes, der Lagerung 

und des Umschlags nicht 
gerecht werden. 
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